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Preisblatt für den Messstellenbetrieb von  
modernen Messeinrichtungen (mME) und 
intelligenten Messsystemen(iMSys)   
Gültig ab 01.01.2026  
  

  

1. Allgemeines  
  
Das „Preisblatt für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (mME) und intelligenten 

Messsystemen (iMSys)“ der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH benennt die Entgelte für den 

Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG).  

Die Bruttopreise enthalten die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19 % 

und sind kaufmännisch gerundet1.  

  

  

2. Standardleistungen  

2.1 Moderne Messeinrichtungen2  

  

Entgelt Messstellenbetrieb je Messeinrichtung  

- Entnahme und Einspeisung für mMe  
netto in  

EUR / Jahr  
brutto in 

EUR / Jahr  

mMe für Letztverbraucher 21,01 25,00 

mMe für Anlagenbetreiber 21,01 25,00 
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2.2 Intelligente Messsysteme (iMSys)3  
  
Die Entgelte für iMSys richten sich nach dem Jahresstromverbrauch bzw. nach der Erzeugungsleistung.  

Der Gesetzgeber hat die Kosten zwischen Anschlussnetzbetreiber und dem Anschlussnutzer geteilt.  

  
Entgelt Messstellenbetrieb je 

iMSys - Entnahme durch 

Letztverbraucher  

netto 
in EUR / Jahr 

brutto 
in EUR / Jahr 

netto 
in EUR / Jahr 

brutto 
in EUR / Jahr 

  Anschlussnetzbetreiber  Anschlussnutzer  

bis 6.000 kWh  (optionaler Einbau) 25,21 30,00 25,21 30,00 

über 6.000 bis 10.000 kWh 67,23 80,00 33,61 40,00 

über 10.000 bis 20.000 kWh 67,23 80,00 42,02 50,00 

über 20.000 bis 50.000 kWh 67,23 80,00 92,44 110,00 

über 50.000 bis 100.000 kWh 67,23 80,00 117,65 140,00 

über 100.000 kWh noch nicht verfügbar 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen 

nach (§ 14a EnWG) 
67,23 80,00 42,02 50,00 

  

   
Entgelt Messstellenbetrieb je iMSys - 

Einspeisung durch Anlagenbetreiber -  
netto  

in EUR / Jahr  
brutto  

in EUR / Jahr  
netto  

in EUR / Jahr  
brutto  

in EUR / Jahr  

  Anschlussnetzbetreiber  Anschlussnutzer  

über 1 bis 7 kW (optionaler Einbau)  25,21  30,00  25,21  30,00  

über 7 bis 15 kW  67,23  80,00  42,02  50,00  

über 15 bis 25 kW  67,23  80,00  92,44  110,00  

über 25 bis 100 kW  67,23  80,00  117,65  140,00  

über 100 kW    noch nicht verfügbar  

  

 

2.3 Preise Einbau und Betrieb Steuerungseinrichtung  

 

  
Art der Standardleistung  netto  

in EUR / Jahr  
brutto  

in EUR / Jahr  
netto  

in EUR / Jahr  
brutto  

in EUR / Jahr  

  Anschlussnetzbetreiber  Anschlussnehmer  

Einbau und Betrieb einer 

Steuerungseinrichtung  
42,02  50,00  42,02  50,00  
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3. Entgelte für Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb von intelligenten 

Messsystemen nach Messstellenbetriebsgesetz 
  

Hinweis: Schuldner der Entgelte für Zusatzleistungen ist nach Maßgabe von §34 Abs.2 und Abs. 3 MsbG 

jeweils der Besteller der Zusatzleistungen (§3 Abs. 1 S.4 MsbG).  

  

3.1 Zusatzleistungen nach §34 Abs. 2 MsbG  

3.1.1 Zusatzleistungen mit einmaligem Entgelt  

  

Zusatzleistungen gem. § 34 MsbG 

Beträge in EUR  
netto in 

EUR  
 brutto 

in EUR   
Vorzeitige Ausstattung von Messstellen mit 

einem iMSys  
84,03 100,00 

  

3.1.2 Zusatzleistungen mit jährlichem Entgelt  
  
Hinweis: Die Zusatzleistungen können nur im Rahmen der technischen Verfügbarkeit angeboten werden.  

  

Zusatzleistungen nach § 34 Abs. 2 MsbG 

Beträge in EUR / Jahr  
netto in 

EUR / Jahr 

brutto in 

EUR / Jahr 
Vorzeitige Ausstattung von Messstellen mit 

einem iMSys bis 6000kWh/a oder 7kW. 

Laufendes Zusatzentgelt für optionale 

Einbaufälle. 

25,21 30,00 

Messdatenbereitstellung Messprodukte * 25,21 30,00 

    
*Verpflichtende Messprodukte gemäß edi@energy Codeliste der Konfigurationen - Werte nach Typ 2 aus Backend: 

Stückpreis 0,00 € netto, Tagespreis: 0,069069 € netto. 
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4. Zusatzleistungen nach §34 Abs. 3 MsbG  
  
Hinweis: Schuldner der Entgelte für Zusatzleistungen ist nach Maßgabe von §34 Abs.2 und Abs. 3 MsbG 

jeweils der Besteller der Zusatzleistungen (§3 Abs. 1 S.4 MsbG).  

  

Zusatzleistungen nach § 34 Abs. 3 MsbG 

Beträge in EUR / Jahr  
netto in 

EUR / Jahr 
brutto in 

EUR / Jahr 
Bereitstellung eines Stromwandlersatzes  für 

Niederspannung   
29,23 34,78 

Bereitstellung eines Strom- und  
Spannungswandlersatzes für Mittelspannung   

277,32 330,01 

Bereitstellung Tarifumschaltung bei moderner 

Messeinrichtung  
10,36 12,33 

Zusätzliche Ablesung bei moderner 

Messeinrichtung  
23,53 28,00 

  

    

5. Weitere Zusatzleistungen  
  

Weitere Zusatzleistungen Beträge 

in EUR   
netto in 

EUR   
 brutto 

in EUR   

Zählerwechsel auf Kundenwunsch  84,03 100,00 

  

__________________________  
1 Bei einer Anpassung der Umsatzsteuer ändern sich die Bruttopreise für die Zusatzleistungen entsprechend  
2 Diese Preise beinhalten eine Ablesung pro Jahr                      
3 technische Verfügbarkeit gemäß § 30 MsbG vorausgesetzt    
  

  


